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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf 
eine Anzeigesteuervorrichtung, ein Anzeigesteuer-
verfahren und ein computerlesbares Medium, das 
ein Programm speichert.

Stand der Technik

[0002] Ein in JP 2019 - 199 135 A offenbartes Head- 
up-Display ist in der Lage, ein Bild, das einen sich 
bewegenden Körper an einer Position vor einem 
Fahrzeug darstellt, anzuzeigen.

[0003] Ein Fahrer, der das von der Head-up- 
Anzeige ausgebildete Bild gesehen hat, fühlt sich 
manchmal durch dieses Bild gestört. Die Technologie 
von JP 2019 - 199 135 A hat Verbesserungspotential 
bezüglich dessen, dass ein Fahrer, der das von der 
Head-up-Anzeige ausgebildete Bild gesehen hat, 
sich nicht davon irritiert fühlen sollte.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Die vorliegende Offenbarung stellt eine 
Anzeigesteuervorrichtung, ein Anzeigesteuerverfah-
ren und ein computerlesbares Medium, auf dem ein 
Programm gespeichert ist, bereit, die ein Augmen-
ted-Reality-Bild bzw. AR-Bild erzeugen können, das 
nicht behaftet ist, einen Fahrer eines Fahrzeugs sich 
irritiert fühlen zu lassen.

[0005] Ein erster Aspekt der vorliegenden Offenba-
rung ist eine Anzeigesteuervorrichtung, die an einem 
Fahrzeug installiert ist und die ein AR-Bild entspre-
chend einem Anzeigezielobjekt an einer Position 
vor dem Fahrzeug in einem hypothetischen oder vir-
tuellen Anzeigebereich, der vor das Fahrzeug 
gesetzt ist, ausbildet und die veranlasst, dass das 
AR-Bild aus dem hypothetischen Anzeigebereich 
(ver)schwindet, während es ausgeblendet wird, 
wenn eine erste spezifische Bedingung erfüllt wor-
den ist, nachdem das AR-Bild ausgebildet wurde.

[0006] Der Begriff „Ausblenden“ in der vorliegenden 
Beschreibung und im Umfang der Patentansprüche 
umfasst allmähliches Verringern einer Farbdichte 
eines an einer bestimmten Position in einem hypo-
thetischen Anzeigebereich ausgebildeten AR-Bildes, 
um einen Kontrast zwischen einem Bereich am 
Rande des AR-Bildes (bzw. peripher zu dem AR- 
Bild) in dem hypothetischen Anzeigebereich und 
dem AR-Bild selbst allmählich zu verringern, so 
dass das AR-Bild schließlich aus dem hypotheti-
schen Anzeigebereich schwindet. Darüber hinaus 
umfasst der Begriff „Ausblenden“ in der vorliegenden 

Beschreibung und im Umfang der Patentansprüche 
Bewegen eines AR-Bildes, das an einer ersten 
bestimmten Position in einem hypothetischen Anzei-
gebereich angezeigt ist/wird, von der ersten 
bestimmten Position zu einer zweiten bestimmten 
Position, und Veranlassen, dass das AR-Bild aus 
dem hypothetischen Anzeigebereich an der zweiten 
bestimmten Position schwindet. Man beachte, dass 
ein Abstand von der zweiten bestimmten Position zu 
einem äußeren Rand des hypothetischen Anzeige-
bereichs kürzer ist als ein Abstand von der ersten 
bestimmten Position zu dem äußeren Rand des 
hypothetischen Anzeigebereichs.

[0007] Die Anzeigesteuervorrichtung des ersten 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung bildet das 
AR-Bild entsprechend dem Anzeigezielobjekt an 
der Position vor dem Fahrzeug in dem hypotheti-
schen Anzeigebereich, der vor das Fahrzeug gesetzt 
ist. Darüber hinaus veranlasst die Anzeigesteuervor-
richtung, dass das AR-Bild aus dem hypothetischen 
Anzeigebereich schwindet, während es ausgeblen-
det wird, wenn die erste spezifische Bedingung erfüllt 
worden ist, nachdem das AR-Bild ausgebildet war/-
wurde. Das von der Anzeigesteuervorrichtung des 
ersten Aspekts der vorliegenden Offenbarung aus-
gebildete AR-Bild ist dementsprechend weniger 
anfällig dafür, dass sich ein Fahrer irritiert fühlt, 
wenn es aus dem hypothetischen Anzeigebereich 
schwindet, als ein AR-Bild, das schwindet, ohne aus-
geblendet zu werden.

[0008] Bei einem zweiten Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung, bei dem ersten Aspekt, kann das AR- 
Bild in dem hypothetischen Anzeigebereich ausgebil-
det sein/werden, während es eingeblendet ist/wird, 
wenn eine zweite spezifische Bedingung erfüllt wor-
den ist.

[0009] Der Begriff „Einblenden“ in der vorliegenden 
Beschreibung und im Umfang der Patentansprüche 
umfasst allmähliches Erhöhen einer Farbdichte 
eines an einer bestimmten Position in einem hypo-
thetischen Anzeigebereich ausgebildeten AR-Bildes, 
um einen Kontrast zwischen einem Bereich am 
Rande des AR-Bildes in dem hypothetischen Anzei-
gebereich und dem AR-Bild selbst allmählich zu 
erhöhen. Darüber hinaus umfasst der Begriff „Ein-
blenden“ in der vorliegenden Beschreibung und im 
Umfang der Patentansprüche, nach Anzeigen eines 
AR-Bildes an einer zweiten bestimmten Position in 
einem hypothetischen Anzeigebereich, Ändern der 
Anzeigeposition des AR-Bildes von der zweiten 
bestimmten Position zu einer ersten bestimmten 
Position. Man beachte, dass ein Abstand von der 
zweiten bestimmten Position zu einem äußeren 
Rand des hypothetischen Anzeigebereichs kürzer 
ist als ein Abstand von der ersten bestimmten Posi-
tion zu dem äußeren Rand des hypothetischen 
Anzeigebereichs.
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[0010] Die Anzeigesteuervorrichtung eines zweiten 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung bildet das 
AR-Bild in dem hypothetischen Anzeigebereich aus, 
während es eingeblendet wird, wenn die zweite spe-
zifische Bedingung erfüllt worden ist. Das von der 
Anzeigesteuervorrichtung des zweiten Aspekts der 
vorliegenden Offenbarung ausgebildete AR-Bild ist 
dementsprechend weniger anfällig dafür, dass sich 
ein Fahrer irritiert fühlt, wenn es in dem hypotheti-
schen Anzeigebereich ausgebildet wird, als ein AR- 
Bild, das in dem hypothetischen Anzeigebereich aus-
gebildet wird, ohne eingeblendet zu werden.

[0011] Bei einem dritten Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung, bei dem ersten Aspekt oder dem zwei-
ten Aspekt, kann es mehrere Typen des in dem hypo-
thetischen Anzeigebereich ausbildbaren AR-Bildes 
geben, und kann nur das AR-Bild eines bestimmten 
Typs veranlasst sein/werden, aus dem hypotheti-
schen Anzeigebereich zu schwinden, während das 
Ausblenden angewendet wird.

[0012] Bei der Anzeigesteuervorrichtung des dritten 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung schwindet 
nur das AR-Bild des bestimmten Typs aus dem hypo-
thetischen Anzeigebereich, während es ausgeblen-
det wird. Die Anzeigesteuervorrichtung des dritten 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung ist dement-
sprechend weniger anfällig dafür, einem Fahrer, der 
das AR-Bild gesehen hat, ein beunruhigendes 
Gefühl zu vermitteln, als wenn alle der AR-Bilder 
aus dem hypothetischen Anzeigebereich schwinden, 
während sie (gerade) ausgeblendet werden.

[0013] Bei einem vierten Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung, bei dem dritten Aspekt, kann ein 
Modus des Ausblendens entsprechend dem Typ 
des AR-Bildes geändert sein/werden.

[0014] Die Anzeigesteuervorrichtung des vierten 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung ändert den 
Ausblend-Modus entsprechend dem Typ des AR-Bil-
des. Die Anzeigesteuervorrichtung des vierten 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung ist dement-
sprechend weniger anfällig dafür, einem Fahrer, der 
das AR-Bild gesehen hat, ein beunruhigendes 
Gefühl zu vermitteln, als wenn derselbe Ausblend- 
Modus zum Ausblenden aller AR-Bilder angewendet 
wird.

[0015] Bei einem fünften Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung, bei dem zweiten Aspekt, kann es meh-
rere Typen des in dem hypothetischen Anzeigebe-
reich ausbildbaren AR-Bildes geben, und kann nur 
das AR-Bild eines bestimmten Typs in dem hypothe-
tischen Anzeigebereich ausgebildet sein/werden, 
während das Einblenden angewendet wird.

[0016] Die Anzeigesteuervorrichtung des fünften 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung bildet nur 

das AR-Bild des bestimmten Typs in dem hypotheti-
schen Anzeigebereich, während es eingeblendet 
wird. Die Anzeigesteuervorrichtung des fünften 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung ist dement-
sprechend weniger anfällig dafür, einem Fahrer, der 
das AR-Bild gesehen hat, ein beunruhigendes 
Gefühl zu vermitteln, als wenn alle AR-Bilder in dem 
hypothetischen Anzeigebereich ausgebildet werden, 
während sie eingeblendet werden.

[0017] Bei einem sechsten Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung, bei dem fünften Aspekt, kann ein 
Modus des Einblendens entsprechend dem Typ des 
AR-Bildes geändert sein/werden.

[0018] Die Anzeigesteuervorrichtung des sechsten 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung ändert den 
Einblend-Modus entsprechend dem Typ des AR-Bil-
des. Die Anzeigesteuervorrichtung des sechsten 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung ist dement-
sprechend weniger anfällig dafür, einem Fahrer, der 
das AR-Bild gesehen hat, ein beunruhigendes 
Gefühl zu vermitteln, als wenn derselbe Einblend- 
Modus angewendet wird, um alle AR-Bilder einzu-
blenden.

[0019] Bei einem siebten Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung, bei dem ersten Aspekt oder dem zwei-
ten Aspekt, kann die erste spezifische Bedingung 
erfüllt sein, wenn ein erster Zeitraum ab einem Zeit-
punkt, zu dem das AR-Bild in dem hypothetischen 
Anzeigebereich ausgebildet wurde, verstrichen ist.

[0020] Die Anzeigesteuervorrichtung des siebten 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung veranlasst 
(bzw. bewirkt), dass das AR-Bild aus dem hypotheti-
schen Anzeigebereich schwindet, wenn ein erster 
Zeitraum ab dem Zeitpunkt, zu dem das AR-Bild in 
dem hypothetischen Anzeigebereich ausgebildet 
wurde, verstrichen ist. Dies macht das AR-Bild, das 
durch die Anzeigesteuervorrichtung des siebten 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung ausgebildet 
wird, weniger anfällig dafür, dass sich ein Fahrer irri-
tiert fühlt, wenn es aus dem hypothetischen Anzeige-
bereich schwindet.

[0021] Bei einem achten Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung, bei dem ersten Aspekt oder dem zwei-
ten Aspekt, kann die erste spezifische Bedingung 
erfüllt sein, wenn bestimmt ist/wird, dass ein Fahrer 
des Fahrzeugs das AR-Bild gesehen hat, auf der 
Basis von, von einer an dem Fahrzeug vorgesehe-
nen fahrzeuginternen Kamera erfassten, Abbil-
dungsdaten.

[0022] Basierend auf den, von einer an dem Fahr-
zeug vorgesehenen fahrzeuginternen Kamera 
erfassten, Abbildungsdaten veranlasst die Anzeige-
steuervorrichtung des achten Aspekts der vorliegen-
den Offenbarung, dass das AR-Bild aus dem hypo-
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thetischen Anzeigebereich schwindet, wenn 
bestimmt ist/wird, dass der Fahrer des Fahrzeugs 
das AR-Bild gesehen hat. Dies macht das AR-Bild, 
das durch die Anzeigesteuervorrichtung des achten 
Aspekts der vorliegenden Offenbarung ausgebildet 
wird, weniger anfällig dafür, dass sich ein Fahrer irri-
tiert fühlt, wenn es aus dem hypothetischen Anzeige-
bereich schwindet.

[0023] Ein neunter Aspekt der vorliegenden Offen-
barung ist ein Anzeigesteuerverfahren, das umfasst: 
Ausbilden eines AR-Bildes entsprechend einem 
Anzeigezielobjekt an einer Position vor dem Fahr-
zeug in einem hypothetischen Anzeigebereich, der 
vor das Fahrzeug gesetzt ist; und Veranlassen, 
dass das AR-Bild aus dem hypothetischen Anzeige-
bereich schwindet, während es ausgeblendet wird, 
wenn eine erste spezifische Bedingung erfüllt wor-
den ist, nachdem das AR-Bild ausgebildet war

[0024] Ein zehnter Aspekt der vorliegenden Offen-
barung ist ein computerlesbares Medium, das ein 
Programm speichert, das einen Computer veran-
lasst, ein(e) Verarbeitung/Verfahren auszuführen 
von (folgenden Schritten): Ausbilden eines AR-Bil-
des entsprechend einem Anzeigezielobjekt an einer 
Position vor einem Fahrzeug in einem hypotheti-
schen Anzeigebereich, der vor das Fahrzeug gesetzt 
ist, wobei das Programm den Computer veranlasst, 
ein(e) Verarbeitung/Verfahren von Veranlassen 
(bzw. Bewirken), dass das AR-Bild aus dem hypothe-
tischen Anzeigebereich schwindet, während es aus-
geblendet wird, wenn eine erste spezifische Bedin-
gung erfüllt worden ist, nachdem das AR-Bild 
ausgebildet war/wurde, auszuführen.

[0025] Gemäß den obigen Aspekten können eine 
Anzeigesteuervorrichtung, ein Anzeigesteuerverfah-
ren und ein ein Programm speicherndes computer-
lesbares Medium gemäß der vorliegenden Offenba-
rung ein AR-Bild, das nicht behaftet ist, einen Fahrer 
eines Fahrzeugs sich irritiert fühlen zu lassen, aus-
bilden.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0026] Beispielhafte Ausführungsformen werden 
anhand der folgenden Figuren detailliert beschrie-
ben, wobei:

Fig. 1 ein Diagramm, das einen Fahrzeuginnen-
raum eines mit einer Anzeigesteuervorrichtung 
gemäß einer beispielhaften Ausführungsform 
ausgestatteten Fahrzeugs veranschaulicht, ist;

Fig. 2 ein Diagramm, das eine Hardware-Konfi-
guration des in Fig. 1 dargestellten Fahrzeugs 
veranschaulicht, ist;

Fig. 3 ein Funktionsblockdiagramm der in Fig. 2 
dargestellten Anzeigesteuer-ECU (bzw. elekt-
ronischen Anzeigesteuereinheit) ist;

Fig. 4 ein Funktionsblockdiagramm der in Fig. 2 
dargestellten Fortgeschrittenes-Fahrerassis-
tenzsystem (ADAS)-ECU ist;

Fig. 5 eine schematische Draufsicht auf ein 
Fahrzeug und ein Führungsfahrzeug, die ent-
lang einer Straße fahren, ist;

Fig. 6 eine grafische Darstellung eines hypothe-
tischen Anzeigebereichs aus Sicht eines Fah-
rers des Fahrzeugs von Fig. 5 ist;

Fig. 7 eine schematische Seitenansicht eines 
Fahrzeugs und eines Führungsfahrzeugs, die 
auf einer Straße fahren, ist; und

Fig. 8 ein Flussdiagramm, das ein von einer 
CPU einer Anzeigesteuer-ECU ausgeführtes 
Verarbeitungsverfahren veranschaulicht, ist.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsformen

[0027] Es folgt eine Beschreibung hinsichtlich bei-
spielhafter Ausführungsformen einer Anzeigesteuer-
vorrichtung 10, eines Anzeigesteuerverfahrens und 
eines Programms gemäß der vorliegenden Offenba-
rung, unter Bezugnahme auf die Zeichnungen. Je 
nach Bedarf in den Zeichnungen gibt Pfeil „vorne“ 
eine Vorderseite in einer Fahrzeug-Vorne-Hinten- 
Richtung an, gibt Pfeil „links“ eine linke Seite in 
einer Fahrzeug-Links-Rechts-Richtung an, und gibt 
Pfeil „oben“ eine obere Seite in einer Fahrzeug- 
Höhenrichtung an.

[0028] Die Anzeigesteuervorrichtung 10 der vorlie-
genden beispielhaften Ausführungsform weist eine 
Anzeigesteuer-ECU 26 und eine Projektorvorrich-
tung 30 auf, wie später beschrieben. Ein mit der 
Anzeigesteuervorrichtung 10 ausgestattetes Fahr-
zeug 12 weist, wie in Fig. 1 dargestellt, eine Front-
scheibe 14 und ein Armaturenbrett 16 auf. Ein Fahr-
assistenzschalter 24 ist an dem Armaturenbrett 16 
vorgesehen. Eine Blick-Kamera (fahrzeuginterne 
Kamera) 18 und eine Sensoreinheit 20 sind an 
einem oberen Bereich an einer Fahrzeuginnen-
raum-Seite der Frontscheibe 14 vorgesehen. Die 
Blick-Kamera 18 ist in der Lage, ein hinter ihr posi-
tioniertes (bzw. befindliches) Abbildungssubjekt zu 
erfassen (bzw. einzufangen). Beispielsweise kann 
die Blick-Kamera 18 ein Gesicht F eines auf dem 
Fahrersitz sitzenden Fahrers D abbilden. Die Blick- 
Kamera 18 der vorliegenden beispielhaften Ausfüh-
rungsform weist eine Infrarot-Beleuchtungsvorrich-
tung und eine Infrarotkamera auf. Die Infrarot- 
Beleuchtungsvorrichtung beleuchtet das Gesicht F 
des Fahrers D und dessen Umgebung mit Infrarot-
strahlen, und die Infrarotkamera bildet ein Abbil-
dungssubjekt des Gesichts F des Fahrers D und des-
sen Umgebung ab. Die Sensoreinheit 20 weist eine 
Kamera 21 und einen Millimeterwellensensor 22 auf. 
Die Kamera 21 ist in der Lage, ein Abbildungssub-
jekt, das weiter in Richtung der Fahrzeugfront posi-
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tioniert ist sie selbst, abzubilden. Der Millimeterwel-
lensensor 22 sendet Sondenwellen nach vorne und 
empfängt reflektierte Wellen. Der Fahrassistenz-
schalter 24 ist ein Schalter, um zu veranlassen, 
dass eine Fahrassistenzsteuerung in dem Fahrzeug 
12 ausgeführt wird, wie später beschrieben.

[0029] Wie in Fig. 2 dargestellt, weist das Fahrzeug 
12, neben der Blick-Kamera 18, der Sensoreinheit 20 
und dem Fahrassistenzschalter 24, ferner, als Hard-
ware-Konfiguration, die Anzeigesteuer-ECU 26, ein 
Head-up-Display (HUD) 28, eine Antriebsquellen- 
Steuer-ECU 32, einen Gaspedal/Beschleuniger-Öff-
nungs-Sensor 33 und eine Fortgeschrittenes-Fahrer-
assistenzsystem (ADAS)-ECU 36 auf.

[0030] Die Anzeigesteuer-ECU 26 ist mit einer zent-
ralen Verarbeitungseinheit (CPU) 26A, einem Nur- 
Lese-Speicher (ROM) (nicht-transitorischen Spei-
chermedium) (Speichermedium) 26B, einem Direkt-
zugriffsspeicher (RAM) 26C, einem Speicher (nicht- 
transitorisches Speichermedium) (Speichermedium) 
26D, einer bordseitigen Kommunikationsschnittstelle 
26F und einer Eingabe-/Ausgabe-Schnittstelle 34 
eingerichtet. Die CPU 26A, der ROM 26B, der RAM 
26C, der Speicher 26D, die bordseitige Kommunika-
tionsschnittstelle 26F und die Eingabe-/Ausgabe- 
Schnittstelle 26G sind über einen internen Bus 26Z 
miteinander verbunden, um so in der Lage zu sein, 
miteinander zu kommunizieren. Die Anzeigesteuer- 
ECU 26 ist in der Lage, Information(en) in Bezug 
auf Datum/Uhrzeit von einem Zeitgeber (in den 
Zeichnungen weggelassen) zu erfassen.

[0031] Die CPU 26A ist eine zentrale Verarbeitungs-
einheit, die verschiedene Programme ausführt und 
jeden Abschnitt steuert. Die CPU 26A liest ein Pro-
gramm aus dem ROM 26B oder dem Speicher 26D 
und führt das Programm unter Verwendung des RAM 
26C als Arbeitsbereich aus. Die CPU 26A steuert 
jede Konfiguration und führt verschiedene rechner-
ische Verarbeitungen gemäß dem auf dem ROM 
26B oder auf dem Speicher 26D aufgezeichneten 
Programm aus.

[0032] Der ROM 26B speichert verschiedene Pro-
gramme und Daten. Der RAM 26C dient als Arbeits-
bereich, um Programme und Daten vorübergehend 
zu speichern. Der Speicher 26D ist durch eine Spei-
chervorrichtung wie ein Festplattenlaufwerk (HDD), 
Solid State Drive (SSD) oder dergleichen eingerich-
tet und ist/wird mit verschiedenen Programmen und 
verschiedenen Daten bespeichert.

[0033] Die bordseitige Kommunikationsschnittstelle 
26F ist eine Schnittstelle zur Verbindung mit der Fort-
geschrittenes-Fahrerassistenzsystem (ADAS)-ECU 
36 über einen externen Bus 26H. Diese Schnittstelle 
verwendet einen Kommunikationsstandard wie zum 
Beispiel ein CAN-Protokoll.

[0034] Die Eingabe-/Ausgabe-Schnittstelle 26G ist 
eine Schnittstelle zur Kommunikation mit der Blick- 
Kamera 18 und dem Head-up-Display (HUD) 28.

[0035] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel 
für eine funktionale Konfiguration der Anzeigesteuer- 
ECU 26 veranschaulicht. Die Anzeigesteuer-ECU 26 
weist, als funktionale Konfiguration, einen Anzeige-
steuerabschnitt 261, einen Kommunikationssteuer-
abschnitt 262 und einen Blickrichtungs-Bestim-
mungsabschnitt 263 auf. Der 
Anzeigesteuerabschnitt 261, der Kommunikations-
steuerabschnitt 262 und der Blickrichtungs-Bestim-
mungsabschnitt 263 werden durch die CPU 26A, 
die ein in dem ROM 26B gespeichertes Programm 
liest und das Programm ausführt, implementiert.

[0036] Der Anzeigesteuerabschnitt 261 steuert das 
Head-up-Display (HUD) 28. Eine detaillierte 
Beschreibung einer Funktion des Anzeigesteuerab-
schnitts 261 wird später beschrieben.

[0037] Der Kommunikationssteuerabschnitt 262 
steuert die bordseitige Kommunikationsschnittstelle 
26F.

[0038] Der Blickrichtungs-Bestimmungsabschnitt 
263 führt ein(e) Bildverarbeitung(sverfahren) an 
Abbildungssubjekt-Daten durch, wenn Abbildungs-
daten von der Blick-Kamera 18 empfangen worden 
sind. Der Blickrichtungs-Bestimmungsabschnitt 263 
wendet dann beispielsweise ein Verfahren an wie 
diejenigen, die in den japanischen Patentanmel-
dungsveröffentlichungsschriften JP 2002 - 83 400 A 
und JP H07 - 61 257 A offenbart ist, um eine Augen-
richtung ED des Fahrers D (siehe die punkt-gestri-
chelte Linie in Fig. 1) zu berechnen (zu erkennen). 
Man beachte, dass wenn der Fahrer D wie in Fig. 1 
dargestellt nach vorne blickt, sich die Blickrichtung 
ED von dem Fahrer D aus nach vorne erstreckt und 
durch die Frontscheibe 14 zur Vorderseite derselben 
verläuft.

[0039] Die Antriebsquellen-Steuer-ECU 32 und die 
Fortgeschrittenes-Fahrerassistenzsystem (ADAS)- 
ECU 36 sind jeweils mit einer CPU, einem ROM 
(nicht-transitorischen Speichermedium) (Speicher-
medium), einem RAM, einem Speicher (nicht-transi-
torischen Speichermedium) (Speichermedium), 
einer bordseitigen Kommunikationsschnittstelle und 
einer Eingabe-/Ausgabe-Schnittstelle eingerichtet, 
wobei diese über einen internen Bus miteinander 
verbunden sind, um in der Lage zu sein, miteinander 
zu kommunizieren. Die Fortgeschrittenes-Fahreras-
sistenzsystem (ADAS)-ECU 36 ist in der Lage, Infor-
mation(en) in Bezug auf das Datum/die Uhrzeit von 
einem Zeitgeber zu erhalten.

[0040] Der Gaspedal-Öffnungs-Sensor 33 ist mit der 
Antriebsquellen-Steuer-ECU 32 verbunden. Der 
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Gaspedal-Öffnungs-Sensor 33 gibt, an die Antriebs-
quellen-Steuer-ECU 32, ein Signal entsprechend 
dem Öffnungsgrad des Gaspedals (bzw. Beschleuni-
gers), wie er von dem Fahrer D durch Herunterdrü-
cken eines Gaspedals (in den Zeichnungen wegge-
lassen) geändert wird, aus. Das Fahrzeug 12 weist 
Elektromotoren (in den Zeichnungen weggelassen), 
die als Antriebsquellen mit der Antriebsquellen- 
Steuer-ECU 32 verbunden sind, auf. Die Antriebs-
quellen-Steuer-ECU 32 steuert die Elektromotoren 
auf der Basis des von dem Gaspedal-Öffnungs-Sen-
sor 33 empfangenen Signals.

[0041] Die Sensoreinheit 20 ist mit der Fortgeschrit-
tenes-Fahrerassistenzsystem (ADAS)-ECU 36 ver-
bunden. Weiterhin ist die Fortgeschrittenes-Fahrer-
assistenzsystem (ADAS)-ECU 36 mit 
verschiedenen Aktuatoren zum Antrieb einer Brems-
vorrichtung und einer Lenkvorrichtung verbunden. 
Die Fortgeschrittenes-Fahrerassistenzsystem 
(ADAS)-ECU 36 ist mit den oben genannten Elektro-
motoren (Aktuatoren) verbunden.

[0042] Fig. 4 veranschaulicht ein Blockdiagramm 
eines Beispiels einer funktionalen Konfiguration der 
Fortgeschrittenes-Fahrerassistenzsystem (ADAS)- 
ECU 36. Die Fortgeschrittenes-Fahrerassistenzsys-
tem (ADAS)-ECU 36 weist, als funktionale Konfigura-
tion, einen Fahrassistenz-Steuerabschnitt 361 auf. 
Der Fahrassistenz-Steuerabschnitt 361 wird durch 
die CPU, die ein auf dem ROM gespeichertes Pro-
gramm liest und das Programm ausführt, implemen-
tiert.

[0043] Der Fahrassistenz-Steuerabschnitt 361 
steuert die oben genannte Gruppe von Aktuatoren, 
so dass das Fahrzeug 12 eine Fahrassistenzsteue-
rung der Automatisierungs-Stufen 1 bis 5 in der Fahr-
automatisierungsskala, wie von der Society of Auto-
motive Engineers (SAE) definiert, ausführt. Das 
Fahrzeug 12 ist beispielsweise in der Lage, eine 
adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) (Zwi-
schen-Fahrzeug-Abstandsregelung), eine koopera-
tive adaptive Geschwindigkeitsregelung (CACC) 
(Zwischen-Fahrzeug-Abstandsregelung), eine Spur-
wechselassistenz-Steuerung und eine Spurhalteas-
sistenz (bzw. Spurverlassens-Warnung) auszufüh-
ren. Der Fahrassistenzschalter 24 ist/wird zwischen 
einem EIN-Zustand und einem AUSZustand umge-
schaltet, indem er durch einen Insassen betätigt 
wird. Das Fahrzeug 12 ist in der Lage, (die) Fahras-
sistenzsteuerung auszuführen, wenn sich der Fahr-
assistenzschalter 24 in dem EIN-Zustand befindet. 
Darüber hinaus kann der Insasse durch eine weitere 
Betätigung des Fahrassistenzschalters 24, wenn in 
dem EIN-Zustand, eine von Stufe 1 bis Stufe 5 frei 
gewählte Fahrassistenzsteuerung in dem Fahrzeug 
12 ausführen.

[0044] Man betrachte einen Fall, in dem das Fahr-
zeug 12 die adaptive Geschwindigkeitsregelung 
(ACC) ausführt und das Fahrzeug 12 auf einer 
geradlinig geformten Straße 50 vorwärts fährt, wie 
in Fig. 5 dargestellt. Die Straße 50 weist eine Fahr-
zeugspur 51 und eine Fahrzeugspur 52 auf. Das 
Fahrzeug 12 fährt (gerade) auf der Fahrzeugspur 
52. In Fig. 5 gibt es ein auf der Fahrzeugspur 51 vor-
wärts fahrendes weiteres Fahrzeug 40 (siehe die 
blassen gestrichelten Linien) an einer Position links 
von dem Fahrzeug 12. In solchen Fällen ist die rela-
tive Position des anderen Fahrzeugs 40 in Bezug auf 
das Fahrzeug 12 als Position A definiert.

[0045] Man betrachte einen Fall, in dem sich das 
andere Fahrzeug 40 auf die Fahrzeugspur 52 
bewegt, während es entlang einer in Fig. 5 darge-
stellten ersten Bewegungsspur JP1 zu einem 
bestimmten ersten Zeitpunkt t1 beschleunigt, und 
sich zu einem zweiten Zeitpunkt t2 nach dem ersten 
Zeitpunkt t1 in einen Bereich unmittelbar davor AF 
des Fahrzeugs 12 bewegt hat. Basierend auf in 
einem solchen Fall von der Sensoreinheit 20 an die 
Fortgeschrittenes-Fahrerassistenzsystem (ADAS)- 
ECU 36 übertragenen Daten spezifiziert der Fahras-
sistenz-Steuerabschnitt 361 das andere Fahrzeug 
40 als ein Führungsfahrzeug 40LD. Der Fahrassis-
tenz-Steuerabschnitt 361 identifiziert außerdem 
eine relative Position (einen relativen Abstand) des 
anderen Fahrzeugs 40 in Bezug auf das Fahrzeug 
12. Der Fahrassistenz-Steuerabschnitt 361 steuert 
darüber hinaus die oben genannte Gruppe von 
Aktuatoren, so dass der Zwischen-Fahrzeug- 
Abstand zwischen dem Fahrzeug 12 und dem ande-
ren Fahrzeug 40 auf einem eingestellten Abstand, 
der ein von einem Insassen unter Verwendung des 
Fahrassistenzschalters 24 gesetzter Zwischen-Fahr-
zeug-Abstand ist, eingehalten ist/wird.

[0046] Es folgt eine detaillierte Beschreibung hin-
sichtlich einer Funktion des Anzeigesteuerabschnitts 
261.

[0047] Auf der Basis von von der Fortgeschrittenes- 
Fahrerassistenzsystem (ADAS)-ECU 36 während 
der Ausführung der adaptiven Geschwindigkeitsre-
gelung (ACC) empfangenen Information(en) bezüg-
lich der oben genannten relativen Position des ande-
ren Fahrzeugs 40 identifiziert der 
Anzeigesteuerabschnitt 261 eine relative Position 
des anderen Fahrzeugs 40 in Bezug auf das Fahr-
zeug 12.

[0048] Es folgt eine Beschreibung eines hypotheti-
schen Anzeigebereichs HA, der in Fig. 6 und Fig. 7 
dargestellt ist. Der hypothetische Anzeigebereich 
HA, der gesetzt ist, um um einen bestimmten festen 
Abstand vor(ne von) der Frontscheibe 14 positioniert 
zu sein, hat eine rechteckige Querform. Der feste 
Abstand ist beispielsweise ein frei gewählter Abstand 
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von 10 m bis 15 m. Wenn entlang der Links-Rechts- 
Richtung betrachtet, ist der hypothetische Anzeige-
bereich HA eine ebene virtuelle Fläche, die in 
Bezug sowohl auf die Vorne-Hinten-Richtung als 
auch die Höhe-Richtung geneigt ist.

[0049] Wie in Fig. 7 dargestellt, berechnet der 
Anzeigesteuerabschnitt 261, auf der Basis der relati-
ven Position des anderen Fahrzeugs 40 und der 
Position des Fahrzeugs 12, eine erste Gerade L1, 
die eine Gerade ist, die eine Augapfel-Bezugsposi-
tion Pe und eine Mittelposition des anderen Fahr-
zeugs 40 miteinander verbindet, und einen ersten 
Kreuzungspunkt CP1, der ein Kreuzungspunkt 
(bzw. Schnittpunkt) zwischen der ersten Geraden 
L1 und dem hypothetischen Anzeigebereich HA ist. 
Die Augapfel-Bezugsposition Pe ist eine bestimmte 
Position, die in dem Innenraum des Fahrzeugs 12 
gesetzt ist. Man beachte, dass die erste Gerade L1 
eine Gerade, die eine Stelle (Punkt), die sich von der 
Mittelposition des Führungsfahrzeugs 40 unterschei-
det, und die Augapfel-Bezugsposition Pe miteinan-
der verbindet, sein kann.

[0050] Darüber hinaus steuert der Anzeigesteuerab-
schnitt 261 das an der Projektorvorrichtung 30 vorge-
sehene Head-up-Display (HUD) 28. 

[0051] Projektionsobjektdaten, einschließlich ver-
schiedener Zeichen, Symbole bzw. Icons (Grafiken) 
und dergleichen, sind in dem ROM 26B oder in dem 
Speicher 26D der Anzeigesteuer-ECU 26 (vor)gehal-
ten. Die durch den Anzeigesteuerabschnitt 261 
gesteuerte Projektionsvorrichtung 30 projiziert ver-
schiedene Typen von AR-Bildern durch Einlesen 
der Projektionsobjektdaten aus dem ROM 26B oder 
dem Speicher 26D der Anzeigesteuer-ECU 26. Sol-
che AR-Bilder umfassen 2D-Bilder und 3D-Bilder. 
Insbesondere ist das Head-up-Display (HUD) 28 ein 
Augmented-Reality-Head-up-Display (AR-HUD). Die 
Projektionsvorrichtung 30, die die Projektionsobjekt-
daten eingelesen hat, projiziert dann ein AR-Bild. 
Das von der Projektionsvorrichtung 30 projizierte 
AR-Bild ist/wird von einem an dem Fahrzeug 12 vor-
gesehenen Reflexionsabschnitt (in den Zeichnungen 
weggelassen) vorwärts reflektiert. Das von dem 
Reflexionsabschnitt vorwärts reflektierte AR-Bild 
wird dann als ein virtuelles Bild VI in dem hypotheti-
schen Anzeigebereich HA an einer Position vor(ne 
von) der Frontscheibe 14 ausgebildet. Dieses vir-
tuelle Bild wird im Folgenden als ein AR-Bild VI 
bezeichnet.

[0052] Es folgt eine Erläuterung zu Aktionen des 
Anzeigesteuerabschnitts 261, wenn eine spezifische 
Einblend-Bedingung (eine zweite Bedingung) erfüllt 
worden ist. Zum Beispiel ist die Einblend-Bedingung 
erfüllt, wenn der Fahrassistenz-Steuerabschnitt 361 
ein Führungsfahrzeug für das Fahrzeug 12 spezifi-
ziert hat, während das Fahrzeug 12 die adaptive 

Geschwindigkeitsregelung (ACC) (gerade) ausführt. 
Ferner, wenn bestimmt ist/wird, dass die Einblend- 
Bedingung erfüllt worden ist, auf der Basis der von 
der Fortgeschrittenes-Fahrerassistenzsystem 
(ADAS)-ECU 36 empfangenen Information(en), 
zeigt der Anzeigesteuerabschnitt 261 ein ACC-Bild 
Vlacc (siehe Fig. 6) an, das ein 3D-AR-Bild VI in 
dem hypothetischen Anzeigebereich HA ist, während 
es eingeblendet wird, wie in Fig. 6 dargestellt.

[0053] Das ACC-Bild Vlacc enthält drei Bilder, die 
jeweilig im Wesentlichen V-förmig ausgebildet sind. 
Eine zweite Gerade L2 (siehe Fig. 7) ist als eine 
Gerade definiert, die die Augapfel-Bezugsposition 
Pe und eine bestimmte Position auf der Straße 50 
zwischen dem Fahrzeug 12 und dem anderen Fahr-
zeug 40 miteinander verbindet. Ein zweiter Kreu-
zungspunkt CP2 ist ferner definiert als ein Kreu-
zungspunkt zwischen der zweiten Geraden L2 und 
dem hypothetischen Anzeigebereich HA. In solchen 
Fällen berechnet der Anzeigesteuerabschnitt 261 
eine Position des zweiten Kreuzungspunktes CP2, 
so dass die relative Position des zweiten Kreuzungs-
punktes CP2 in Bezug auf den ersten Kreuzungs-
punkt CP1 an einer bestimmten Position in dem 
hypothetischen Anzeigebereich HA ist/liegt. Wie in 
Fig. 6 dargestellt, ist der zweite Kreuzungspunkt 
CP2 in dem hypothetischen Anzeigebereich HA im 
Wesentlichen direkt unter dem ersten Kreuzungs-
punkt CP1 positioniert.

[0054] Ferner berechnet der Anzeigesteuerab-
schnitt 261 eine Position eines ersten Anzeigemittel-
punkts SP1, der in einem Bereich des hypotheti-
schen Anzeigebereichs HA und weiter links als der 
zweite Kreuzungspunkt CP2 positioniert ist, und 
berechnet eine Position eines zweiten Anzeigemittel-
punkts SP2, der zwischen dem ersten Anzeigemittel-
punkt SP1 und dem zweiten Kreuzungspunkt CP2 
positioniert ist. Zum Beispiel ist die Position des ers-
ten Anzeigemittelpunkts SP1 eine Position, die in 
Richtung der rechten Seite um einen bestimmten 
Abstand von einer linken Kante HA1 des hypotheti-
schen Anzeigebereichs HA entfernt ist, und ist eine 
Position, die mit einer Höhenrichtungsposition des 
zweiten Kreuzungspunkts CP2 ausgerichtet ist. Die 
Position des zweiten Anzeigemittelpunkts SP2 ist 
ein Mittelpunkt zwischen dem ersten Anzeigemittel-
punkt SP1 und dem zweiten Kreuzungspunkt CP2. 
Man beachte, dass der zweite Kreuzungspunkt CP2 
in dem hypothetischen Anzeigebereich HA und die 
Positionen des ersten Anzeigemittelpunkts SP1 und 
des zweiten Anzeigemittelpunkts SP2 sich jedes Mal 
ändern, wenn/dass sich die relative Position zwi-
schen dem Fahrzeug 12 und dem anderen Fahrzeug 
40 ändert.

[0055] Der Anzeigesteuerabschnitt 261 steuert 
dann die Projektorvorrichtung 30, um so einen Mittel-
punkt des ACC-Bildes Vlacc, das in dem hypotheti-
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schen Anzeigebereich HA durch die Projektorvor-
richtung 30 ausgebildet ist/wird, mit dem ersten 
Anzeigemittelpunkt SP1 auszurichten. Wenn eine 
mittlere Position des linken und rechten Auges des 
Fahrers D an der Augapfel-Bezugsposition Pe oder 
in der Nähe der Augapfel-Bezugsposition Pe positio-
niert ist, nimmt der Fahrer D, der das in dem hypo-
thetischen Anzeigebereich HA ausgebildete ACC- 
Bild Vlacc gesehen hat, visuell wahr (hat eine opti-
sche Täuschung), dass ein dreidimensionales Bild 
PIC (siehe Fig. 5 und Fig. 7) in einem Bereich A1 
der Straße 50 zwischen dem anderen Fahrzeug 40 
und dem Fahrzeug 12 ausgebildet (überlagert) ist/-
wird.

[0056] Der Anzeigesteuerabschnitt 261 steuert 
dann die Projektorvorrichtung 30, wenn ein spezifi-
scher Zeitraum verstrichen ist, um so zu bewirken, 
dass das an dem ersten Anzeigemittelpunkt SP1 
ausgebildete ACC-Bild Vlacc von/aus dem hypothe-
tischen Anzeigebereich HA schwindet, und um so 
das ACC-Bild Vlacc in dem hypothetischen Anzeige-
bereich HA auszubilden, so dass dessen Mittelpunkt 
mit dem zweiten Anzeigemittelpunkt SP2 ausgerich-
tet ist. Der Fahrer D, der das in dem hypothetischen 
Anzeigebereich HA ausgebildete ACC-Bild Vlacc 
gesehen hat, nimmt visuell wahr, dass das dreidi-
mensionale Bild PIC (siehe Fig. 5 und Fig. 7) auf 
der Straße 50 in einem Bereich A2 ausgebildet ist/-
wird.

[0057] Der Anzeigesteuerabschnitt 261 steuert auch 
die Projektorvorrichtung 30, nachdem ein spezifi-
scher Zeitraum verstrichen ist, um zu veranlassen, 
dass das an dem zweiten Anzeigemittelpunkt SP2 
ausgebildete ACC-Bild VIacc aus dem hypotheti-
schen Anzeigebereich HA schwindet, und das ACC- 
Bild VIacc in dem hypothetischen Anzeigebereich 
HA auszubilden, dass dessen Mittelpunkt mit dem 
zweiten Kreuzungspunkt CP2 ausgerichtet ist. Der 
Fahrer D, der das in dem hypothetischen Anzeigebe-
reich HA ausgebildete ACC-Bild VIacc gesehen hat, 
nimmt visuell wahr, dass das Bild PIC (siehe Fig. 5 
und Fig. 7) auf der Straße 50 in einem Bereich A3 
ausgebildet ist/wird. Der Fahrer D nimmt dement-
sprechend wahr (hat eine optische Täuschung), 
dass sich das Bild PIC (ACC-Bild VIacc) auf der 
Straße 50 von der linken Seite hin zur rechten Seite 
bewegt hat. Darüber hinaus steuert der Anzeige-
steuerabschnitt 261 die Position des zweiten Kreu-
zungspunkts CP2 in dem hypothetischen Anzeigebe-
reich HA, so dass ein Abstand zwischen dem ersten 
Kreuzungspunkt CP1 und dem zweiten Kreuzungs-
punkt CP2 in dem hypothetischen Anzeigebereich 
HA konstant gehalten wird. Der Fahrer D nimmt dem-
entsprechend das Bild PIC wahr, das sich auf der 
Straße 50 bewegt, um dem anderen Fahrzeug 40 
zu folgen, entsprechend (bzw. in Abhängigkeit von) 
der Änderung in der relativen Position zwischen dem 
Fahrzeug 12 und dem anderen Fahrzeug 40. Der 

Fahrer D, der das ACC-Bild VIacc gesehen hat, ist 
dementsprechend in der Lage zu erkennen, dass 
das andere Fahrzeug 40 das Zielfahrzeug zur Verfol-
gung durch das Fahrzeug 12 ist. Man beachte, dass 
die in Fig. 7 dargestellte Gerade L2f eine Gerade ist, 
die durch einen vorderen Randpunkt Pf des ACC-Bil-
des VIacc und die Augapfel-Bezugsposition Pe ver-
läuft, und dass die Gerade L2r eine Gerade ist, die 
durch einen hinteren Randpunkt Pr des ACC-Bildes 
VIacc und die Augapfel-Bezugsposition Pe verläuft.

[0058] Es folgt eine Beschreibung hinsichtlich Aktio-
nen des Anzeigesteuerabschnitts 261, wenn eine 
spezifische Ausblend-Bedingung (erste Bedingung) 
erfüllt worden ist. Die Ausblend-Bedingung ist erfüllt, 
wenn beispielsweise (irgend)eine der folgenden 
Bedingungen A bis C erfüllt worden ist.

[0059] Bedingung A: Ein spezifischer Zeitraum (ers-
ter Zeitraum) ist seit einem Zeitpunkt, zu dem das 
ACC-Bild VIacc in dem hypothetischen Anzeigebe-
reich HA aufgrund der erfüllten Einblend-Bedingung 
ausgebildet wurde, verstrichen. Der spezifische Zeit-
raum ist/wird durch den oben erwähnten Zeitgeber 
gemessen. Darüber hinaus ist der spezifische Zeit-
raum beispielsweise ein frei gewählter Zeitraum von 
4 Sekunden bis 10 Sekunden.

[0060] Bedingung B: Die adaptive Geschwindig-
keitsregelung (ACC) ist von dem Fahrer D absichtlich 
unterbrochen worden. Beispielsweise unterbricht der 
Fahrassistenz-Steuerabschnitt 361 die adaptive 
Geschwindigkeitsregelung (ACC), wenn die adaptive 
Geschwindigkeitsregelung (ACC) (gerade) ausge-
führt wird und der Fahrer D das Gaspedal während 
eines Zeitraums, in dem der Fahrassistenz-Steuer-
abschnitt 361 das andere Fahrzeug 40 als das Füh-
rungsfahrzeug 40LD spezifiziert hat, herunterge-
drückt hat.

[0061] Bedingung C: Der Blickrichtungs-Bestim-
mungsabschnitt 263 bestimmt auf der Basis der 
erkannten Blickrichtung ED, dass der Fahrer D das 
AR-Bild VIacc (gerade) sieht.

[0062] Der Anzeigesteuerabschnitt 261 veranlasst 
(bzw. bewirkt), dass das ACC-Bild VIacc in dem 
hypothetischen Anzeigebereich HA während eines 
Zeitraums, in dem die Einblend-Bedingung erfüllt 
ist, angezeigt ist/wird. Jedoch in einem Fall, in dem 
der Anzeigesteuerabschnitt 261 bestimmt hat, dass 
die Ausblend-Bedingung erfüllt worden ist, basierend 
auf Information(en) von der Blick-Kamera 18, der 
Antriebsquellen-Steuer-ECU 32 oder dem obigen 
Zeitgeber, veranlasst der Anzeigesteuerabschnitt 
261, dass das ACC-Bild VIacc aus dem hypotheti-
schen Anzeigebereich HA schwindet, während es in 
der folgenden Sequenz ausgeblendet wird, selbst in 
einem Fall, in dem die Einblend-Bedingung erfüllt ist.
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[0063] Der Anzeigesteuerabschnitt 261 steuert 
nämlich die Projektorvorrichtung 30, um zu bewirken, 
dass das ACC-Bild VIacc von dem zweiten Kreu-
zungspunkt CP2 schwindet, und um das ACC-Bild 
VIacc in dem hypothetischen Anzeigebereich HA 
auszubilden, so dass dessen Mittelpunkt mit dem 
zweiten Anzeigemittelpunkt SP2 ausgerichtet ist. 
Der Anzeigesteuerabschnitt 261 steuert dann die 
Projektorvorrichtung 30, wenn der spezifische Zeit-
raum verstrichen ist, um so zu bewirken, dass das 
an dem zweiten Anzeigemittelpunkt SP2 ausgebil-
dete ACC-Bild VIacc aus dem hypothetischen Anzei-
gebereich HA schwindet und das ACC-Bild VIacc in 
dem hypothetischen Anzeigebereich HA ausbildet, 
so dass dessen Mittelpunkt mit dem ersten Anzeige-
mittelpunkt SP1 ausgerichtet ist. Der Anzeigesteuer-
abschnitt 261 steuert ferner die Projektorvorrichtung 
30, nachdem die spezifische Zeitdauer verstrichen 
ist, um zu veranlassen/bewirken, dass das an dem 
ersten Anzeigemittelpunkt SP1 ausgebildete ACC- 
Bild VIacc aus dem hypothetischen Anzeigebereich 
HA schwindet.

[0064] Der Fahrer D, der gesehen hat, dass/wie sich 
das ACC-Bild VIacc in dem hypothetischen Anzeige-
bereich HA von dem zweiten Kreuzungspunkt CP2 
zu dem ersten Anzeigemittelpunkt SP1 bewegt und 
an dem ersten Anzeigemittelpunkt SP1 schwindet, 
nimmt (eine optische Täuschung) wahr, dass sich 
das Bild PIC (ACC-Bild VIacc) auf der Straße 50 
von dem Bereich A3 zu dem Bereich A1 bewegt hat 
und dass das Bild PIC in dem Bereich A1 von der 
Straße 50 verschwunden ist.

[0065] Als nächstes folgt eine Beschreibung hin-
sichtlich der Funktionsweise der vorliegenden bei-
spielhaften Ausführungsform.

[0066] Es folgt eine Beschreibung des (Verarbei-
tungs-)Verfahrens, das von der CPU 26A der Anzei-
gesteuer-ECU 26 ausgeführt wird. Die CPU 26A führt 
wiederholt das (Verarbeitungs-)Verfahren des in 
Fig. 8 dargestellten Flussdiagramms jedes Mal aus, 
wenn ein spezifischer Zeitraum verstrichen ist.

[0067] In Schritt S10 (im Folgenden wird der Begriff 
„Schritt“ weggelassen) bestimmt die CPU 26A, ob 
das Fahrzeug 12 (die Fortgeschrittenes-Fahrerassis-
tenzsystem (ADAS)-ECU 36) die adaptive 
Geschwindigkeitsregelung (ACC) ausführt oder ob 
nicht. Die CPU 26A fährt mit S11 fort, wenn eine beja-
hende Bestimmung in S10 getroffen ist/wird.

[0068] Die CPU 26A bestimmt bei S11 anhand der 
von der Fortgeschrittenes-Fahrerassistenzsystem 
(ADAS)-ECU 36 empfangenen Information(en), ob 
die Einblend-Bedingung erfüllt worden ist oder ob 
nicht. In einem Fall, in dem bestimmt ist/wird, dass 
die Einblend-Bedingung erfüllt worden ist, bestimmt 

die CPU 26A in S11 bejahend und fährt dann mit S12 
fort.

[0069] Bei S12 steuert die CPU 26A die Projektor-
vorrichtung 30, so dass das ACC-Bild VIacc in dem 
hypothetischen Anzeigebereich HA angezeigt ist/-
wird, während es (gerade) eingeblendet ist/wird.

[0070] Die CPU 26A geht, wenn das (Verarbeitungs- 
)Verfahren von S12 beendet ist, zu S13 über und 
bestimmt, ob die Ausblend-Bedingung erfüllt worden 
ist oder ob nicht, basierend auf Information(en) von 
der Blick-Kamera 18, der Antriebsquellen-Steuer- 
ECU 32 oder dem obigen Zeitgeber. Wenn bestimmt 
ist/wird, dass die Ausblend-Bedingung erfüllt worden 
ist, bestimmt die CPU 26A in S13 bejahend und fährt 
dann mit S14 fort.

[0071] Bei S14 steuert die CPU 26A die Projektor-
vorrichtung 30, so dass das ACC-Bild VIacc aus 
dem hypothetischen Anzeigebereich HA schwindet, 
während es (gerade) ausgeblendet wird.

[0072] In einem Fall, in dem bei S10 oder S13 eine 
negative Bestimmung getroffen ist/wird, oder wenn 
das (Verarbeitungs-)Verfahren von S14 geendet 
hat, beendet die CPU 26A vorübergehend das (Ver-
arbeitungs-)Verfahren des Flussdiagramms von 
Fig. 8.

[0073] Wie oben beschrieben, bildet die Anzeige-
steuervorrichtung 10 der vorliegenden beispielhaften 
Ausführungsform das ACC-Bild VIacc, das dem 
anderen Fahrzeug 40 (Leitfahrzeug 40LD) ent-
spricht, an einer Position vor(ne von) dem Fahrzeug 
12 in dem hypothetischen Anzeigebereich HA aus. 
Wenn die Ausblend-Bedingung erfüllt worden ist, 
nachdem das ACC-Bild VIacc ausgebildet worden 
ist, veranlasst die Anzeigesteuervorrichtung 10 fer-
ner, dass das ACC-Bild VIacc aus dem hypotheti-
schen Anzeigebereich HA schwindet, während es 
(gerade) ausgeblendet wird. Das von der Anzeige-
steuervorrichtung 10 ausgebildete ACC-Bild (AR- 
Bild) VIacc ist dementsprechend weniger behaftet 
zu bewirken, dass sich der Fahrer D gestört fühlt, 
wenn es aus dem hypothetischen Anzeigebereich 
HA schwindet, als ein AR-Bild, das schwindet, ohne 
ausgeblendet zu werden.

[0074] Das ACC-Bild VIacc schwindet auch aus 
dem hypothetischen Anzeigebereich HA als ein 
Ergebnis davon, dass die Bedingung A erfüllt ist. 
Das ACC-Bild VIacc wird nämlich nicht über einen 
verlängerten Zeitraum in dem hypothetischen Anzei-
gebereich HA angezeigt. Dies bedeutet, dass der 
Fahrer D, der den hypothetischen Anzeigebereich 
HA betrachtet, sich nicht irritiert fühlen kann.

[0075] Das ACC-Bild VIacc schwindet auch aus 
dem hypothetischen Anzeigebereich HA als ein 
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Ergebnis davon, dass die Bedingung B erfüllt ist. Das 
ACC-Bild VIacc schwindet nämlich aus dem hypo-
thetischen Anzeigebereich HA, wenn die adaptive 
Geschwindigkeitsregelung (ACC) absichtlich von 
dem Fahrer D unterbrochen ist/wird.

[0076] Das AR-Bild VIacc schwindet ebenfalls aus 
dem hypothetischen Anzeigebereich HA als ein 
Ergebnis davon, dass die Bedingung C erfüllt ist. 
Das ACC-Bild VIacc schwindet nämlich aus dem 
hypothetischen Anzeigebereich HA, nachdem der 
Fahrer D das ACC-Bild VIacc gesehen hat. Dies 
bedeutet, dass der Fahrer D, der den hypothetischen 
Anzeigebereich HA betrachtet, sich nicht irritiert füh-
len kann.

[0077] Darüber hinaus wird, in der Anzeigesteuer-
vorrichtung 10, das ACC-Bild VIacc in dem hypothe-
tischen Anzeigebereich HA ausgebildet, während es 
eingeblendet wird, wenn die Einblend-Bedingung 
erfüllt worden ist. Das von der Anzeigesteuervorrich-
tung 10 ausgebildete ACC-Bild (AR-Bild) VIacc ist 
dementsprechend weniger behaftet, den Fahrer D 
zu verärgern, wenn es in dem hypothetischen Anzei-
gebereich HA ausgebildet wird, als ein AR-Bild, das 
in dem hypothetischen Anzeigebereich HA ausgebil-
det wird, ohne eingeblendet zu werden.

[0078] Obwohl die Anzeigesteuervorrichtung 10, ein 
Anzeigesteuerverfahren und ein Programm gemäß 
der beispielhaften Ausführungsform oben beschrie-
ben wurden, können geeignete Konstruktionsab-
wandlungen in einem Bereich vorgenommen wer-
den, der nicht vom Geist der vorliegenden 
Offenbarung abweicht.

[0079] Zum Beispiel kann, wenn der Anzeigesteuer-
abschnitt 261 einen unterschiedlichen Typ von AR- 
Bild als das ACC-Bild VIacc in dem hypothetischen 
Anzeigebereich HA ausbildet, nur ein AR-Bild eines 
spezifischen Typs aus dem hypothetischen Anzeige-
bereich HA veranlasst sein zu schwinden, während 
es ausgeblendet wird, und kann nur ein AR-Bild des 
bestimmten Typs in dem hypothetischen Anzeigebe-
reich HA angezeigt sein, während es eingeblendet 
wird. Diese AR-Bildern umfassen beispielsweise ein 
AR-Bild, das eine Kreuzung anzeigt, wenn das Fahr-
zeug 12 an einer Kreuzung (Anzeigezielobjekt) nach 
rechts oder links abbiegt, ein AR-Bild, das eine 
Begrenzungslinie anzeigt, wenn eine Gefahr besteht, 
dass ein Rad des Fahrzeugs 12 die Begrenzungsli-
nie (weiße Linie) (Anzeigezielobjekt) auf der Straße 
während der Ausführung der Spurhalteassistenz 
(bzw. Spurverlassens-Warnung) überquert, und ein 
AR-Bild, das eine geplante benachbarte Fahrspur 
(Anzeigezielobjekt), in die das Fahrzeug 12 während 
der Ausführung der Spurwechselassistenz-Steue-
rung wechseln soll, anzeigt. Einrichten auf diese 
Weise bedeutet, dass der Fahrer D, der das AR- 
Bild gesehen hat, nicht anfällig ist, ein beunruhigen-

des Gefühl zu erleben, im Vergleich zu Fällen, in 
denen alle AR-Bilder veranlasst werden, aus dem 
hypothetischen Anzeigebereich HA zu schwinden, 
während sie ausgeblendet werden, und alle der AR- 
Bilder in dem hypothetischen Anzeigebereich HA 
angezeigt werden, während sie eingeblendet wer-
den.

[0080] In einem Fall, in dem ein AR-Bild eines Typs, 
der sich von dem ACC-Bild VIacc unterscheidet, in 
dem hypothetischen Anzeigebereich HA ausgebildet 
ist/wird, kann der Anzeigesteuerabschnitt 261 veran-
lassen, dass das Ausblenden in verschiedenen Aus-
blend-Modi entsprechend dem Typ des AR-Bildes 
durchgeführt wird. Zum Beispiel kann, wenn ein 
bestimmtes AR-Bild veranlasst wird, aus dem hypo-
thetischen Anzeigebereich HA zu schwinden, eine 
Dichte einer Farbe des an einer bestimmten Position 
in dem hypothetischen Anzeigebereich HA ausgebil-
deten AR-Bildes allmählich verringert werden, um so 
einen Kontrast zwischen einem Bereich am Rande 
des AR-Bildes in dem hypothetischen Anzeigebe-
reich HA und dem AR-Bild selbst allmählich zu ver-
ringern, so dass das AR-Bild schließlich aus dem 
hypothetischen Anzeigebereich HA schwindet. Darü-
ber hinaus kann, wenn das bestimmte AR-Bild aus 
dem hypothetischen Anzeigebereich HA zu schwin-
den veranlasst ist, nachdem es von dem zweiten 
Kreuzungspunkt CP2 zu dem zweiten Anzeigemittel-
punkt SP2 bewegt wurde, das AR-Bild zu dem ersten 
Anzeigemittelpunkt SP1 bewegt werden, und kann 
auch die Farbdichte bei Positionierung an dem zwei-
ten Anzeigemittelpunkt SP2 verringert werden, so 
dass/bis sie niedriger ist als die Farbdichte bei Posi-
tionierung an dem zweiten Kreuzungspunkt CP2, 
kann die Farbdichte bei Positionierung an dem ers-
ten Anzeigemittelpunkt SP1 auf eine niedrigere Farb-
dichte als bei Positionierung an dem zweiten Anzei-
gemittelpunkt SP2 verringert werden, und kann das 
AR-Bild an dem ersten Anzeigemittelpunkt SP1 ver-
anlasst werden, aus dem hypothetischen Anzeigebe-
reich HA zu schwinden. Die Anwendung eines sol-
chen Ansatzes bedeutet, dass der Fahrer D, der 
das AR-Bild gesehen hat, weniger anfällig ist, ein 
beunruhigendes Gefühl zu erleben, als wenn der-
selbe Ausblend-Modus für das Ausblenden aller der 
AR-Bilder angewendet wird.

[0081] Darüber hinaus kann, wenn ein verschiede-
ner Typ von AR-Bild als das ACC-Bild VIacc in dem 
hypothetischen Anzeigebereich HA ausgebildet wird, 
der Anzeigesteuerabschnitt 261 verschiedene Ein-
blend-Modi entsprechend dem Typ des AR-Bildes 
verwenden. Zum Beispiel kann, wenn ein bestimm-
tes AR-Bild in dem hypothetischen Anzeigebereich 
HA ausgebildet wird, die Farbdichte eines an einer 
bestimmten Position in dem hypothetischen Anzei-
gebereich HA ausgebildeten AR-Bildes allmählich 
erhöht werden, um einen Kontrast zwischen einem 
Bereich am Rande des AR-Bildes in dem hypotheti-

10/20

DE 10 2023 121 712 A1 2024.03.14



schen Anzeigebereich HA und dem AR-Bild selbst 
allmählich zu erhöhen. Darüber hinaus kann, wenn 
das bestimmte AR-Bild in dem hypothetischen 
Anzeigebereich HA ausgebildet wird, nachdem es 
von dem ersten Anzeigemittelpunkt SP1 zu dem 
zweiten Anzeigemittelpunkt SP2 bewegt wurde, das 
AR-Bild zu dem zweiten Kreuzungspunkt CP2 
bewegt werden, und kann auch die Farbdichte bei 
Positionierung an dem zweiten Anzeigemittelpunkt 
SP2 erhöht werden, so dass sie höher ist als die 
Farbdichte bei Positionierung an dem ersten Anzei-
gemittelpunkt SP1, und kann die Farbdichte bei Posi-
tionierung an dem zweiten Anzeigemittelpunkt SP2 
erhöht werden, so dass sie höher ist als die Farb-
dichte bei Positionierung an dem zweiten Kreu-
zungspunkt CP2. Die Anwendung eines solchen 
Ansatzes bedeutet, dass der Fahrer D, der das AR- 
Bild gesehen hat, weniger dazu neigt, ein beunruhi-
gendes Gefühl zu erleben, als wenn derselbe Ein-
blend-Modus für das Einblenden aller AR-Bilder 
angenommen wird.

[0082] Eine Zeit, die benötigt ist/wird, um das ACC- 
Bild VIacc von dem ersten Anzeigemittelpunkt SP1 
zu dem zweiten Kreuzungspunkt CP2 zu bewegen, 
kann, wenn das ACC-Bild VIacc in dem hypotheti-
schen Anzeigebereich HA ausgebildet wird, während 
es eingeblendet wird, kürzer gemacht werden als 
eine Zeit, die benötigt ist/wird, um das ACC-Bild 
VIacc von dem zweiten Kreuzungspunkt CP2 zu 
dem ersten Anzeigemittelpunkt SP1 zu bewegen, 
wenn das ACC-Bild VIacc veranlasst wird, aus dem 
hypothetischen Anzeigebereich HA zu schwinden, 
während es ausgeblendet wird.

Anmerkungen

[0083] Die Anzeigesteuervorrichtung der vorliegen-
den Offenbarung kann durch eine frei gewählte Kom-
bination der folgenden Konfiguration 1 bis Konfigura-
tion 8 eingerichtet sein.

[0084] Konfiguration 1: Eine Anzeigesteuervorrich-
tung, die an einem Fahrzeug installiert ist und die 
ein AR-Bild entsprechend einem Anzeigezielobjekt 
an einer Position vor(ne von) dem Fahrzeug in 
einem hypothetischen Anzeigebereich, der vor das 
Fahrzeug gesetzt ist, ausbildet. Die Anzeigesteuer-
vorrichtung veranlasst (bzw. bewirkt), dass das AR- 
Bild aus dem hypothetischen Anzeigebereich 
schwindet, während es ausgeblendet ist/wird, wenn 
eine erste spezifische Bedingung erfüllt worden ist, 
nachdem das AR-Bild ausgebildet war.

[0085] Konfiguration 2: Eine Anzeigesteuervorrich-
tung, wobei das AR-Bild in dem hypothetischen 
Anzeigebereich ausgebildet ist/wird, während es ein-
geblendet ist/wird, wenn eine zweite spezifische 
Bedingung erfüllt worden ist.

[0086] Konfiguration 3: Eine Anzeigesteuervorrich-
tung, wobei es mehrere Typen von AR-Bildern, die 
in dem hypothetischen Anzeigebereich ausbildbar 
sind, gibt, und nur ein AR-Bild eines bestimmten 
Typs veranlasst wird, aus dem hypothetischen 
Anzeigebereich zu schwinden, während das Aus-
blenden angewendet wird.

[0087] Konfiguration 4: Eine Anzeigesteuervorrich-
tung, wobei ein Modus des Ausblendens entspre-
chend dem Typ des AR-Bildes geändert ist/wird.

[0088] Konfiguration 5: Eine Anzeigesteuervorrich-
tung, wobei es mehrere Typen von AR-Bildern, die 
in dem hypothetischen Anzeigebereich ausbildbar 
sind, gibt, und nur ein AR-Bild eines bestimmten 
Typs in dem hypothetischen Anzeigebereich ausge-
bildet wird, während das Einblenden angewendet 
wird.

[0089] Konfiguration 6: Eine Anzeigesteuervorrich-
tung, wobei ein Modus des Einblendens entspre-
chend dem Typ des AR-Bildes geändert ist/wird.

[0090] Konfiguration 7: Eine Anzeigesteuervorrich-
tung, wobei die erste spezifische Bedingung erfüllt 
ist, wenn ein erster Zeitraum ab einem Zeitpunkt, zu 
dem das AR-Bild in dem hypothetischen Anzeigebe-
reich ausgebildet wurde, verstrichen ist.

[0091] Konfiguration 8: Eine Anzeigesteuervorrich-
tung, wobei die erste spezifische Bedingung erfüllt 
ist, wenn bestimmt ist/wird, dass ein Fahrer des 
Fahrzeugs das AR-Bild gesehen hat, auf der Basis 
von, von einer an dem Fahrzeug vorgesehenen fahr-
zeuginternen Kamera erfassten, Abbildungsdaten.

[0092] Darüber hinaus kann ein Display-Steuerver-
fahren der vorliegenden Offenbarung durch die fol-
gende Konfiguration 9 in Kombination mit zumindest 
einer der Konfigurationen 1 bis 8 eingerichtet sein.

[0093] Konfiguration 9: Ein Anzeigesteuerverfahren, 
das in einem Fahrzeug angewendet wird und 
umfasst: Ausbilden eines AR-Bildes entsprechend 
einem Anzeigezielobjekt an einer Position vor(ne 
von) dem Fahrzeug in einem hypothetischen Anzei-
gebereich, der vor das Fahrzeug gesetzt ist, wobei 
das Anzeigesteuerverfahren veranlasst (bzw. 
bewirkt), dass das AR-Bild aus dem hypothetischen 
Anzeigebereich schwindet, während es ausgeblen-
det wird, wenn eine erste spezifische Bedingung 
erfüllt worden ist, nachdem das AR-Bild ausgebildet 
war/wurde.

[0094] Darüber hinaus kann ein Programm gemäß 
der vorliegenden Offenbarung durch die folgende 
Konfiguration 10 in Kombination mit zumindest 
einer der Konfigurationen 1 bis 8 eingerichtet sein.
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[0095] Konfiguration 10: Ein Programm, das einen 
Computer veranlasst, ein(e) Verarbeitung/Verfahren 
auszuführen von (folgenden Schritten): Ausbilden 
eines AR-Bildes entsprechend einem Anzeigezielob-
jekt an einer Position vor einem Fahrzeug in einem 
hypothetischen Anzeigebereich, der vor das Fahr-
zeug gesetzt ist, wobei das Programm den Computer 
veranlasst, ein(e) Verarbeitung/Verfahren von Veran-
lassen (bzw. Bewirken), dass das AR-Bild aus dem 
hypothetischen Anzeigebereich schwindet, während 
es ausgeblendet wird, wenn eine erste spezifische 
Bedingung erfüllt worden ist, nachdem das AR-Bild 
ausgebildet war/wurde, auszuführen.
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Patentansprüche

1. Anzeigesteuervorrichtung, die an einem Fahr-
zeug installiert ist und die ein Augmented-Reality 
(AR)-Bild entsprechend einem Anzeigezielobjekt an 
einer Position vor dem Fahrzeug in einem hypotheti-
schen Anzeigebereich, der vor das Fahrzeug 
gesetzt ist, ausbildet, wobei die Anzeigesteuervor-
richtung das Augmented-Reality (AR)-Bild aus dem 
hypothetischen Anzeigebereich verschwinden lässt, 
indem es ausgeblendet wird, wenn nach dem Aus-
bilden des Augmented-Reality (AR)-Bildes eine 
erste spezifische Bedingung erfüllt worden ist.

2. Anzeigesteuervorrichtung nach Anspruch 1, 
wobei das Augmented-Reality (AR)-Bild in dem 
hypothetischen Anzeigebereich ausgebildet wird, 
indem es eingeblendet wird, wenn eine zweite spe-
zifische Bedingung erfüllt worden ist.

3. Anzeigesteuervorrichtung nach Anspruch 1 
oder Anspruch 2, wobei: 
eine Vielzahl von Typen von Augmented-Reality 
(AR)-Bildern in dem hypothetischen Anzeigebereich 
ausbildbar vorliegen; und 
nur ein Augmented-Reality (AR)-Bild eines bestimm-
ten Typs aus dem hypothetischen Anzeigebereich 
verschwinden gelassen wird, indem das Ausblenden 
angewendet wird.

4. Anzeigesteuervorrichtung nach Anspruch 3, 
wobei ein Modus des Ausblendens entsprechend 
dem Typ des Augmented-Reality (AR)-Bildes geän-
dert ist.

5. Anzeigesteuervorrichtung nach Anspruch 2, 
wobei: 
eine Vielzahl von Typen von Augmented-Reality 
(AR)-Bildern in dem hypothetischen Anzeigebereich 
ausbildbar vorliegen; und 
nur ein Augmented-Reality (AR)-Bild eines bestimm-
ten Typs in dem hypothetischen Anzeigebereich 
ausgebildet wird, indem das Einblenden angewen-
det wird.

6. Anzeigesteuervorrichtung nach Anspruch 5, 
wobei ein Modus des Einblendens entsprechend 
dem Typ des Augmented-Reality (AR)-Bildes geän-
dert wird.

7. Anzeigesteuervorrichtung nach Anspruch 1 
oder Anspruch 2, wobei die erste spezifische Bedin-
gung erfüllt ist, wenn ein erster Zeitraum ab einem 
Zeitpunkt, zu dem das Augmented-Reality (AR)-Bild 
in dem hypothetischen Anzeigebereich ausgebildet 
wurde, verstrichen ist.

8. Anzeigesteuervorrichtung nach Anspruch 1 
oder Anspruch 2, wobei die erste spezifische Bedin-
gung erfüllt ist, wenn auf der Basis von von einer an 

dem Fahrzeug vorgesehenen fahrzeuginternen 
Kamera erfassten Abbildungsdaten bestimmt wird, 
dass ein Fahrer des Fahrzeugs das Augmented- 
Reality (AR)-Bild gesehen hat.

9. Anzeigesteuerverfahren mit folgenden Schrit-
ten: 
Ausbilden eines Augmented-Reality (AR)-Bildes 
entsprechend einem Anzeigezielobjekt an einer 
Position vor einem Fahrzeug in einem hypotheti-
schen Anzeigebereich, der vor das Fahrzeug 
gesetzt ist; und 
Verschwinden lassen des Augmented-Reality (AR)- 
Bildes aus dem hypothetischen Anzeigebereich, 
indem es ausgeblendet wird, wenn nach dem Aus-
bilden des Augmented-Reality (AR)-Bildes eine 
erste spezifische Bedingung erfüllt worden ist.

10. Computerlesbares Medium, das ein Pro-
gramm speichert, das einen Computer ein Verarbei-
tungsverfahren ausführen lässt, wobei das Verarbei-
tungsverfahren die Schritte umfasst: 
Ausbilden eines Augmented-Reality (AR)-Bildes 
entsprechend einem Anzeigezielobjekt an einer 
Position vor einem Fahrzeug in einem hypotheti-
schen Anzeigebereich, der vor das Fahrzeug 
gesetzt ist; und 
Verschwinden lassen des Augmented-Reality (AR)- 
Bildes aus dem hypothetischen Anzeigebereich, 
indem es ausgeblendet wird, wenn nach dem Aus-
bilden des Augmented-Reality (AR)-Bildes eine 
erste spezifische Bedingung erfüllt worden ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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